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Anwendbare Vorschriften.
§ 191

Auf den Dolmetscher finden die Bestimmungen über 
Ausschließung und Ablehnung der Sachverständigen ent
sprechende Anwendung. Die Entscheidung erfolgt durch 
das Gericht oder den Richter, von welchem der Dol
metscher zugezogen ist.

Sechzehnter Titel 

Beratung und Abstimmung 
Mitwirkende Richter.

§ 192
(1) =Bei Entscheidungen dürfen Richter nur in der ge

setzlich bestimmten Anzahl mitwirken.
(2) Bei Verhandlungen von längerer Dauer kann der 

Vorsitzende die Zuziehung von Ergänzungsrichtern an
ordnen, welche der Verhandlung beizuwohnen und im 
Falle der Verhinderung eines Richters für ihn einzu
treten haben.

(3) Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf 
Schöffen und Geschworene Anwendung.

Anwesende Personen.
§ 193

Bei der Beratung und Abstimmung dürfen außer den 
zur Entscheidung berufenen Richtern nur die bei dem
selben Gerichte zu ihrer juristischen Ausbildung beschäf
tigten Personen zugegen sein, soweit der Vorsitzende 
deren Anwesenheit gestattet.

Beratungshergang.
§194

(1) Der Vorsitzende leitet die Beratung, stellt die 
Fragen und sammelt die Stimmen.
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